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Mitteilung 
 
Mit den Änderungen des Stromversorgungsgesetzes und den entsprechenden Verordnungsbestimmungen erge-
ben sich per 1. Januar 2026 verschiedene Änderungen auf Tarif- und Kostenseite. Im Folgenden erfahren Sie, wie 
und warum sich die Preise ändern: 
 

Energietarife  
Die Strommärkte befinden sich im Wandel. Während die langfristigen Beschaffungskosten rückläufig sind, steigt 
die Volatilität auf den Spot- und Regelenergiemärkten. Gegenüber dem Vorjahr verändern sich die Gesamtbeschaf-
fungskosten um -7.4 % pro kWh. 

 
 

Netznutzungstarife  
Die erhöhten Anforderungen an das Verteilnetz machen dessen Betrieb und Unterhalt teurer. Zudem führt der stei-
gende Eigenverbrauch durch PV-Anlagen zu tieferen Absatzmengen. Ab 2026 werden die Messkosten separat auf-
geführt. Insgesamt reduzieren sich dadurch die Netzkosten um -0.1 % pro kWh. 

 
 

Messtarife 
Die Kosten für das Messwesen werden per 1. Januar 2026 über ein separates Messentgelt erhoben (Art. 17a 
StromVG). Es gelten die folgenden Messtarife (Niederspannung): 
 Direktmessung   6.50 CHF/Mt 
 Indirekte Messung 20.00 CHF/Mt 
 

Der Strompreis 2026 setzt sich aus dem Preis für die Netznutzung, Messung, Energielieferung und den Abga-
ben zusammen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Detaillierte Information zu den Stromtarifen 2026 finden Sie auf unserer Webseite: www.seeberg.ch. 

 

http://www.seeberg.ch/
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93.4%

6.6%

Wasserkraft Geförderter Strom1

 

 

Melde- und Kontrollpflicht für Elektroinstallationen 

Das Einreichen von Technischen Anschlussgesuchen (TAG) und anderen Meldeformularen ist in der Schweiz 
zwingend. Mit der Einreichung eines TAG durch einen Elektroinstallateur oder eine Elektroinstallateurin prüfen wir 
verbindlich, ob der geplante Anschluss (beispielsweise einer Photovoltaikanlage) aufgrund der Netzkapazität mög-
lich ist. 
Nötig ist ein TAG für die Installation von Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen, Ladestationen für Elektro-
fahrzeuge oder Geräte und Anlagen, die Netzrückwirkungen verursachen. 
Vor Ausführung der Arbeiten, muss weiter eine Installationsanzeige (IA) eingereicht werden. Diese Doku-
mente (TAG und IA) sind bei jeder neuen, geänderten und erweiterten Elektroinstallation zwingend notwendig. 

Plug- & Play-Photovoltaikanlagen 

Die Anschlussleistung dieser PV-Anlagen darf 600 Watt nicht überschreiten. Das System muss mobil und 
steckbar sein. Die Plug- & Play-Photovoltaikanlage hat den Vorgaben der Verordnung über elektrische Nieder-
spannungserzeugnisse (NEV) des Bundes zu entsprechen. 
Vor der Inbetriebnahme muss uns eine schriftliche Meldung inkl. Konformitätserklärung der Anlage einge-
reicht werden. 

Stromkennzeichnung 2024 

Im Jahr 2024 wurde die an Sie gelieferte Energie, vorwiegend aus CH-Wasserkraft produziert. Die Stromkenn-
zeichnung wird ebenfalls auf www.stromkennzeichnung.ch publiziert. 
 

       
 

Fragen oder Anliegen 

Präsident: Matthias Lehmann, Hauptstrasse 49, Riedtwil, Tel. 062 968 10 54 
Finanzen/Sekretariat: Jacqueline Capizzi, Unterdorfstrasse 53, Grasswil, Tel. 062 968 19 13 
Netz/Unterhalt: HM Marti AG, Unterdorfstrasse 25, Grasswil, Tel. 062 968 11 40 
 
 
Im Oktober 2025 

Ihr Stromlieferant: Elektra Seeberg-Grasswil-Riedtwil

Kontakt: Tel. 062 968 19 13

Jacqueline Capizzi

Bezugsjahr: 2024

Der gesamthaft an unsere Kunden gelieferte Strom wurde produziert aus:

in % Total aus der Schweiz

Erneuerbare Energien 100.0% 100.0%

Wasserkraft 93.4% 93.4%

Übrige erneuerbare Energien 0.0% 0.0%

Sonnenenergie 0.0% 0.0%

Windenergie 0.0% 0.0%

Biomasse 0.0% 0.0%

Siedlungsabfälle 0.0% 0.0%

Geothermie 0.0% 0.0%

Geförderter Strom1 6.6% 6.6%

Nicht erneuerbare Energien 0.0% 0.0%

Kernenergie 0.0% 0.0%

Fossile Energieträger 0.0% 0.0%

Erdöl 0.0% 0.0%

Erdgas 0.0% 0.0%

Kohle 0.0% 0.0%

Siedlungsabfälle 0.0% 0.0%

Total 100.0% 100.0%

Stromkennzeichnung

1 Geförderter Strom: 58.5% Wasserkraft, 14.9.2% Sonnenenergie, 4.1% Windenergie, 19.1% 

Biomasse, 3.4% Siedlungsabfälle erneuerbar, 0% Geothermie

http://www.stromkennzeichnung.ch/

